
Vertragsrecht

Aktuell: Der Widerruf im Baurecht 

In der Baupraxis ist die Gefahr eines Widerrufs eines von einem 
Unternehmer mit einem Verbraucher geschlossenen Vertrags häufig 
unbekannt. Einen gewissen Bekanntheitsgrad dürfte allein das durch 
das neue Bauvertragsrecht eingeführte Widerrufsrecht beim sog. 
Verbraucherbauvertrag nach § 650l BGB erreicht haben. Wenig be-
kannt ist dagegen, dass auch normale Planer- und Bauverträge unter 
bestimmten Umständen widerrufen werden können. Dies betrifft 
insbesondere außerhalb der Geschäftsräume mit einem Verbraucher 
geschlossene Verträge, etwa bei spontanem Vertragsschluss auf der 
Baustelle oder im Haus des privaten Bauherrn. Dann kann dieser als 
Verbraucher binnen 14 Tagen den Vertrag widerrufen. 

Diese kurze Frist gilt allerdings nur, sofern der Architekt oder Bau-
unternehmer den Verbraucher über sein Widerrufsrecht, die Wider-
rufsfrist und die Rechtsfolgen ordnungsgemäß bei Vertragsschluss 
belehrt hat. Fehlt eine Belehrung, kann der Verbraucher den Widerruf 
noch ein Jahr und 14 Tage nach Vertragsschluss ausüben, verbunden 
mit der scharfen Rechtsfolge, dass dem Unternehmer nicht einmal 
Wertersatzansprüche für bereits erbrachte Leistungen zustehen und 
er sogar erhaltene Vergütung rückerstatten muss.
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wenn sein Werk ausnahmsweise Urheberrechts-
schutz genießt.

Honorarrecht

Update: Die HOAI erneut vor dem EuGH

Bekanntlich hat der EuGH im Jahr 2019 entschie-
den, dass die Mindestsätze der HOAI mit europäi-
schem Recht unvereinbar sind. Offen blieb bislang 
die Frage, ob die Entscheidung lediglich eine Hand-
lungsanweisung an den nationalen Gesetzgeber 
begründet, die HOAI rechtskonform zu gestalten 
(was der Verordnungsgeber mit der HOAI 2021 
umsetzte) oder das Urteil sogar bestehende Ver-
tragsverhältnisse zwischen Privaten unmittelbar 
berührt. Die Rechtsprechung der Oberlandesge-
richte hierzu ist nicht einheitlich. Der BGH hat 
deshalb dem EuGH die Frage der Anwendbarkeit 
der HOAI bei Altfällen in Zusammenhang mit einer 
sogenannten „Aufstockungsklage‟ eines Planers 
gestellt, bei dem das vereinbarte Pauschalhonorar 
mit einer Berufung auf die höheren Mindestsätze 
überwunden werden soll. 

Auch wenn der EuGH noch nicht entschieden hat, 
liegen mittlerweile die Schlussanträge des Gene-
ralanwalts beim EuGH zu dieser Rechtssache vor. 
Nach Auffassung des Generalanwalts – dem der 
EuGH in seinen Urteilen häufig folgt – kann eine 
Bindung an die Mindestsätze der HOAI überall dort 
nicht mehr bestehen, wo die Charta der europäi-
schen Grundrechte die privatautonome Entschei-
dung der Parteien über den Vertragspreis schützt. 
Sollte der EuGH dem folgen, dürften Aufsto-
ckungsklagen von mindestsatzunterschreitenden 
Pauschalhonoraren nicht mehr durchsetzbar sein. 
Die privatautonome Entscheidung der Parteien, 
die Mindestsätze zu unterschreiten, soll dann von 
den Gerichten respektiert werden. 

Ungeklärt bleiben damit allerdings honorarrecht-
liche Fallkonstellationen, in denen die Parteien 
a) keine ausdrückliche Honorarvereinbarung ge-
troffen, b) die schützende Formvorschrift wie die 
Schriftform der Honorarvereinbarung nach HOAI 
2013 missachtet oder c) das Honorar erkennbar an 
den Vorgaben der HOAI ausgerichtet haben (etwa 
durch Verweis auf einzelne Honorarparameter 
ohne Pauschalierung). Die Frage der Anwendbar-
keit der HOAI wird die Gerichte daher auch nach 
einer zweiten Entscheidung des EuGH weiter be-
schäftigen. 

Eine Bereichsausnahme gilt nur für den bereits er-
wähnten Verbraucherbauvertrag, bei dem zumin-
dest Wertersatz für bis dahin erbrachte Leistungen 
geschuldet ist. Dieser ist allerdings nur auf Verträ-
ge zwischen Bauunternehmern und Verbrauchern 
beschränkt, die den Neubau eines Gebäudes be-
treffen oder mit einem Neubau vergleichbare, er-
heblichen Umbauarbeiten. Eine Vielzahl von Bau-
leistungen dürfte deshalb von der privilegierenden 
Bereichsausnahme gar nicht umfasst sein, sodass 
hier bei unterlassener Belehrung ein erheblicher 
finanzieller Schaden im Falle eines späten Wider-
rufs droht. Architekten und Bauunternehmern ist 
daher von einem Vertragsabschluss auf der Bau-
stelle oder im Haus ihres privaten Auftraggebers 
abzuraten, wenn nicht gleichzeitig eine ordnungs-
gemäße Belehrung erfolgt. Sicherster Weg bleibt 
der Versand des Vertrags auf dem Postweg oder 
die Unterschrift in den Geschäftsräumen des Un-
ternehmers. 

BGH: Standardklausel zu Fotoaufnahmen des Archi- 
tekten unwirksam!

In Musterverträgen von Architekten ist häufig eine 
Standardklausel enthalten, die dem Architekten 
auch nach Beendigung des Vertrags das Recht 
einräumt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber 
das Bauwerk oder die bauliche Anlage zu betreten, 
um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fer-
tigen. Diese Klausel ist nach einer Entscheidung 
des BGH (I ZR 193/20) unwirksam und vermag 
dem Architekten kein durchsetzbares Betretungs-
recht zu verschaffen. Der BGH bestätigte damit 
die Entscheidungen der Vorinstanzen, dass die 
Klausel den Bauherrn unangemessen benachtei-
ligt. Sie könne nach Ansicht des Senats zu Gunsten 
des Architekten ein mehrmaliges, weder zeitlich 
beschränktes, noch auf die Durchsetzung von Ur-
heberrechten begrenztes Betretungsrecht begrün-
den, während sie die Interessen des Bauherrn nur 
insoweit berücksichtigt, als das Betretungsrecht 
in Abstimmung mit ihm ausgeübt werden muss. 
Der BGH kritisierte, dass der Wortlaut der Klausel 
den Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung 
sowie das allgemeine Persönlichkeitsrecht völlig 
unberücksichtigt lasse und damit grundrechtlich 
geschützte Positionen des Bauherrn nicht in die 
Abwägungsentscheidung einfließen können. Ar-
chitekten werden sich daher künftig nicht mehr 
auf die bisherige Klausel berufen können, sondern 
sind für die Aufnahme von Fotografien auf die 
Zustimmung des Bauherrn angewiesen. Unbe-
rührt bleibt lediglich das Zugangsrecht bei urhe-
berrechtlich geschützten Werken der Baukunst. 
Hierauf kann sich der Architekt aber nur berufen, 
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Prozessrecht

Einrede der Verjährung beim „Stufenvertrag‟

Der Abschluss von Stufenverträgen ist bei Archi-
tekten und Ingenieuren nicht unüblich. Ihnen kann 
insbesondere in einem Mängelprozess erhebliche 
Bedeutung zukommen. Denn handelt es sich um 
Mängel aus einer früheren Vertragsstufe, können 
Ansprüche des Bestellers wegen etwaiger Mängel 
des Werks aus dieser Stufe bereits verjährt sein, 
obwohl Mängel aus einer späteren Vertragsstufe 
noch prozessual verfolgbar wären. Eine Entschei-
dung des OLG Köln zeigt, dass es bei der Frage, ob 
die Einrede der Verjährung zugunsten des Planers 
durchgreift, auf die Vertragsauslegung und das 
Verständnis der Parteien von der stufenweisen 
Beauftragung ankommt (17 U 110/15). 

Haben die Parteien für die Teile der Gesamtleistung 
zeitlich versetzt gesonderte Verträge abgeschlos-
sen, beginnt nach Abnahme der ersten Teilleistung 
für diese eine gesonderte Verjährungsfrist. Anders 
liegt der Fall nach Ansicht des OLG Köln, wenn 
nach dem Willen der Parteien von einem einheit-
lichen Vertragswerk auszugehen ist, etwa weil der 
Planer bereits in seinem ursprünglichen Angebot 
dem Besteller den Abruf weiterer Leistungsinhalte 
angeboten hat oder sonstige Anhaltspunkte eine 
vertragliche Verklammerung der Teilleistungen 
belegen. 

Im vom OLG Köln zu entscheidenden Fall lehnte 
der Senat eine Verjährung schon deshalb ab, da 
das Planungsbüro noch nicht sämtliche Leistungen 
aus der ersten Vertragsstufe bis zur Genehmi-
gungsplanung geleistet hatte, diese mithin noch 
nicht abnahmefähig war. Gleichzeitig führte der 
Senat vorsorglich aus, es handele sich ohnehin 
um einen einheitlichen Vertrag, da die erste Stufe 
bereits einen Vermerk für die Erbringung einer ört-
lichen Bauüberwachung enthielt. Dies war für das 
Gericht ein Indiz, dass die Parteien einen Zusam-
menhang mit den später zusätzlich beauftragten 
Leistungen anstrebten. Ob die Einrede der Verjäh-
rung bei „Stufenverträgen‟ im Prozess durchgreift, 
entscheidet daher der konkrete Einzelfall, wobei 
eine streng getrennte Beauftragung mit gesonder-
tem Verjährungslauf die Ausnahme bilden dürfte. 

Auch Schiedsrichter können (ausnahmsweise) be-
fangen sein

Treffen die Parteien eine Schiedsabrede, ent-
scheidet über Streitigkeiten aus diesem Vertrags-

verhältnis ein privates Schiedsgericht mit einem 
oder mehreren Schiedsrichtern. Für die zur Ent-
scheidung berufenen Schiedsrichter gelten dann 
die gleichen Maßstäbe für eine mögliche Befan-
genheit, wie bei gesetzlichen Richtern. Dies hat 
das OLG Frankfurt in einem aktuellen Beschluss 
(26 Sch 4/21) klargestellt. Dabei schränkte der 
Senat gleichzeitig ein, dass sich die Besorgnis der 
Befangenheit eines Schiedsrichters nicht allein 
damit begründen lasse, dass er bereits mehrfach 
in Schiedsverfahren tätig gewesen ist, an denen 
eine der Schiedsparteien beteiligt war. Diese Tat-
sache allein rechtfertigt noch nicht den Anschein 
der Befangenheit zum Nachteil einer der Parteien. 
Ein vergleichbarer Sachverhalt würde bei einem 
Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht 
anders entschieden werden, da auch dort Richter 
Rechtsstreitigkeiten entscheiden dürfen, auch 
wenn sie eine der Parteien aus einem früheren 
Verfahren kennen. 

Versicherungsrecht

Rückgriff des Architekten beim „passiven‟ Versi-
cherer erfolgreich

Wird der Planer für Mängel seines Werks in An-
spruch genommen, stellt sich häufig die Frage, ob 
er die daraus entstehenden finanziellen Belastun-
gen auf seinen Versicherer abwälzen kann. Das 
OLG Nürnberg (8 U 1012/21) hat sich jüngst mit 
verschiedenen Fragen rund um die Einstandspflicht 
des Haftpflichtversicherers nach einem gerichtli-
chen Vergleichsabschluss des Architekten be-
schäftigt. Im konkreten Fall hatte der Versicherer, 
nachdem er zunächst die Abwehrdeckung erteilt 
hatte, versucht, den später vom Architekten mit 
dem Bauherrn geschlossenen Vergleich unter dem 
formalen Verweis auf eine bereits verstrichene 
Nachhaftungsfrist abzuwenden. Dem erteilte das 
OLG eine Absage und verwies den Haftpflichtver-
sicherer darauf, dass er mit der Abwehrdeckung 
bereits ein deklaratorisches Schuldanerkenntnis 
abgegeben habe, mithin nicht mehr später eine 
möglicherweise verstrichene Nachhaftungsfrist 
einwenden könne.

Ebenso wenig konnte der Haftpflichtversicherer 
eine Freistellungsverpflichtung seines Versiche-
rungsnehmers über die mit dem Prozessgegner 
geschlossenen Vergleichssumme abwenden. Dem 
Versicherer wurde hier zum Verhängnis, dass er 
sich anlässlich des beabsichtigten Vergleichsab-
schlusses aus der Prozessführung ausgeklinkt hat-
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te und pauschal jegliche Mitwirkung ablehnte. Der 
anschließend geschlossene Vergleich missachtete 
nicht in zumindest leichtfertiger Weise die eige-
nen wohlverstandenen Interessen des Versiche-
rungsnehmers. Der Vergleichsbetrag war weder 
grob unbillig, noch belastete er den Versicherer in 
sachlich nicht gerechtfertigter Weise. Der Senat 
schloss sich damit der bereits bestehenden ober-
gerichtlichen Rechtsprechung an und verurteilte 
den Versicherer zur Freistellung abzüglich des 
vertraglichen Selbstbehalts des Architekten.

Vergaberecht

Öffentliche Auftraggeber im Sinne des Vergaberechts

Kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die im 
Bereich des sozialen Wohnungsbaus tätig sind, 
sind als öffentliche Auftraggeber nach dem EU-
Vergaberecht anzusehen. Das stellte die Verga-
bekammer Sachsen (1/SVK/006 – 21) fest. Im 
konkreten Nachprüfungsverfahren wendete die 
Antragsgegnerin ein, sie sei kein öffentlicher 
Auftraggeber, da sie gewerblich tätig werde; das 
Nachprüfungsverfahren sei bereits deshalb unzu-
lässig.

Dem folgte die VK Sachsen nicht und stellte fest, 
dass die Antragsgegnerin Aufgaben nichtgewerb-
licher Art erfülle und deshalb als öffentlicher Auf-
traggeber nach dem EU-Vergaberecht einzuordnen 
sei. Für die Frage der Nichtgewerblichkeit sei eine 
Gesamtbetrachtung anzustellen. Maßgeblich sei 
dabei, ob das Unternehmen die mit der Übernah-
me der Tätigkeit verbundenen Risiken selbst trägt, 
mit Gewinnerzielungsabsicht und unter normalen 
Marktbedingungen tätig wird.

Vorliegend wurden der Wohnungsbaugesellschaft 
in erheblichem Ausmaß von der Stadt Bürgschaf-
ten gewährt. Es erschien deshalb ausgeschlossen, 
dass die Stadt als Alleingesellschafterin eine In-
solvenz hinnehmen würde, ohne zumindest den 

Versuch zu unternehmen, diese durch finanzielle 
Unterstützung abzuwenden, insbesondere ange-
sichts der von der Stadt vorgegebene Ziele der 
Gesellschaft im sozialen Wohnungsbau. Außerdem 
stellte die Vergabekammer darauf ab, dass die 
Bedingungen des Marktes im Bereich Sozialwoh-
nungen nicht mit denen des regulären Wohnungs-
marktes vergleichbar seien.

Keine wiederholte Eignungsprüfung

Beim Verhandlungsverfahren mit vorgeschalte-
tem Teilnahmewettbewerb prüft der öffentliche 
Auftraggeber die Eignung der am vorgeschalte-
ten Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen, 
bevor er sie zum Verhandlungsverfahren zulässt. 
Allgemein spricht man von zweistufigen Vergabe-
verfahren, auf dessen erster Stufe die Eignungs-
prüfung steht. Das OLG Düsseldorf (Verg 9/21) 
hat entschieden, dass die Eignungsprüfung damit 
grundsätzlich auf erster Stufe verbindlich abge-
schlossen sei und auf zweiter Stufe nicht revi-
diert werden könne. Das gelte grundsätzlich auch 
dann, wenn sich später herausstellen sollte, dass 
die Eignung eines Bieters im Teilnahmewettbe-
werb zu Unrecht bejaht wurde. Mit der positiven 
Eignungsprüfung werde nämlich – anders als im 
offenen Verfahren – ein Vertrauenstatbestand 
für die zum Verhandlungsverfahren zugelassenen 
Bieter begründet, weshalb sie nicht damit rechnen 
müssten, dass ihre Eignung später nochmals ab-
weichend beurteilt wird. Mitbieter hätten deshalb 
sogar einen Vergaberechtsverstoß, der in der feh-
lerhaften Bejahung der Eignung eines Unterneh-
mens am Ende des Teilnahmewettbewerbs liegt, 
ab der Begründung des Vertrauenstatbestands 
hinzunehmen.

Ob Ausnahmen von diesem Grundsatz bei einer 
fehlerhaften Bejahung der Eignung gelten, wenn 
sachfremde, manipulative Erwägungen maßgeb-
liche waren, die mit den Grundsätzen des fairen 
Wettbewerbs und der Gleichbehandlung unverein-
bar sind, ließ das OLG Düsseldorf offen, da im zu 
entscheidenden Fall hierfür nichts ersichtlich war.
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